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Sehr geehrte Damen
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Bericht in der Weltwoche über Long Covid - Befangenheit des medizinischen CEOs der PMEDA 
AG
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Confederaziun svizra

Wir kommen zurück auf Ihr Schreiben vom 12. Juli 2023, in dem Sie uns Ihr Befremden über einen Ar
tikel von Herrn Prof. Dr. Henning Mast in der Weltwoche vom 22. Juni 2023 mitteilen.

Long Covid Schweiz
Mottastrasse 41
3005 Bern

Wir können gut verstehen, dass dieser Artikel ein Unbehagen und die Frage nach der Unabhängigkeit 
der PMEDA AG bzw. von Herrn Mast in der Begutachtung von versicherten Personen bei Ihnen aus
löst. Die kritische Auseinandersetzung von Herrn Mast mit heiklen Fragen in der Medizin, in der Versi
cherungsmedizin bedeutet per se jedoch noch nicht, dass die Gutachten der PMEDA AG die versiche
rungsmedizinischen Anforderungen nicht erfüllen. Dies nur schon deshalb, weil die Gutachten der 
PMEDA AG nicht von Herrn Mast selbst, sondern von einer Vielzahl freischaffender Sachverständigen 
erstellt werden. Zudem werden die Gutachten jeweils von den IV-Stellen auf ihre Nachvollziehbarkeit 
und Beweiskraft überprüft. Damit wird sichergestellt, dass die aktuellen Leitlinien der Fachgesellschaf
ten wie auch die Empfehlungen der Swiss Insurance Medicine (SIM) eingehalten werden.
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Ganz allgemein gilt es zu beachten, dass gerade in der Versicherungsmedizin die Krankheit, das Ge
brechen oder gar die Diagnose an sich nicht ausschlaggebend sind für die Beurteilung der Arbeitsfä
higkeit bzw. der funktionellen Leistungsfähigkeit. Es geht hier vielmehr darum, die Auswirkungen der 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf diese Fähigkeiten zu beurteilen.

In seinem Artikel setzt sich Herr Mast mit den in der Medizin vorhandenen Krankheitsbegriffen ausein
ander und versucht deutlich zu machen, wie schwierig es gerade in der Versicherungsmedizin und da
mit in der Begutachtung ist, wenn divergierende Krankheitsbegriffe die Festlegung der Arbeitsfähigkeit 
erschweren.
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Direktor

Im Nachgang zu diesem Artikel haben wir Herrn Mast darauf hingewiesen, dass wir nach wie vor eine 
neutrale Begutachtung von Versicherten, unabhängig vom Krankheitsbild oder Diagnose und natürlich 
insbesondere von Versicherten mit Krankheitsbildern im Zusammenhang mit Long Covid erwarten.

Im Hinblick auf eine neutrale Beurteilung der Verlässlichkeit und Unabhängigkeit der Gutachten der 
PMEDA AG befasst sich nun die Eidgenössische Kommission für Qualitätssicherung in der medizini
schen Begutachtung (EKQMB) mit der Qualität der Gutachten der PMEDA AG.
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